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Mitgliederversammlung

max. 
12 ordentliche Mitglieder
üben Stimm- und Wahlrecht aus

➢ Geschäftsordnung
➢ Wahlordnung
➢ Beitrags- u. Gebührenordnung

fördernde Mitglieder 
beraten 
Mitgliederversammlung 
und Präsidium

Präsidium Geschäftsordnung

Der Präsident Der Generalsekretär
Der 1. Vizepräsident Der Schatzmeister
Der 2. Vizepräsident max. 3 PräsidialräteWahl i.d.R. alle 

vier Jahre

Kassenprüfungskommission

Kuratorium Geschäftsordnung

(Beirat: Erarbeitung von Empfehlungen und Unterstützung)wirken mit im

Forschungsbereiche (Finanzierung über Stiftungsmittel und Spenden)

FB1: „Generations- und bereichsübergreifender Wissenstransfer“
...
...

Die Mitarbeiter (ggf. als Angestellte bzw. Freiberufler) können GTIV-Mitglieder sein.

Ausblick: Parallele Gründung einer GTIV Betriebsgesellschaft

In einer späteren Phase – bei Vorliegen der notwendigen Mittel – ist die Gründung einer 
Betriebsgesellschaft vorgesehen, deren Einkünfte dem satzungsgemäßen Zweck des e.V. 
zu Gute kommen. Diese Gesellschaft steht dann in der Verantwortung für alle gewerb-
lichen Aktivitäten, während alle ideellen direkt vom e.V. bedient werden.

Beispiele für mögliche Geschäftsbereiche dieser Gesellschaft:
Institut für Wissenstransfer und -konversion (IWTK) f. Auftragsforschung und Beratung,
GTIV Academie f. Weiterbildungsprojekte,
GTIV Verlag f. Öffentlichkeitsarbeit.
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